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Gesch1'ft;sverteilungsplan des Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche für 
die Zeit vom 1. Januar 1987 bis 31. Dezember 
1988. 

§ 12 Abs. 3 Satz 2 des Kirchengesetzes über das Ver
. fahren bei Lehrbeanstandungen zuständig ist, 

Vom 1.Januar 1987 

Das Präsidium des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 
hat in der Sitzung am 12. Dezember 1986 folgenden 
Geschäftsverteilungsplan beschlossen:· 

2. der zweite Senat die Sachen, für die das Verfass~gs
und Verwaltungsgericht nach§ 2 Abs. 1 Nm. 1 b, 2b, 
3 a und 3 b, soweit Rechtsmittelverfahren aus Han
nover oder aus der Evangelischen · Kirche in 
Deutschland kommen, zuständig ist, , 

3. der dritte Senat die Sachen, für die das Verfassungs
und Verwaltungsgericht nach § 2 Abs. 1 Nm. 3 a und 

I., Es bearbeiten: 

1. Der erste Senat die Sachen, für die das Verfassungs
und Verwaltungsgericht nach § 2 Abs. 1 Nm. 1 a, 2 a, 
2 c und 3 a, soweit die Rechtsmittelverfahren aus 
Nordelbien und Braunschweig kommen, und nach 

3 b, soweit Rechtsmittelverfahren aus Bayern, der 
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersach- -
sen, Oldenburg oder Schaumburg-Lippe kommen, 
nach Nr. 4 und nach§ 14 des bayerischen Arbeits-

. rechtsregelungsgesetzes zuständig ist. 
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II. Die Senate setzen sich wie folgt zusammen: VI. Anhängige Verfal:tren gehen auf die neu ~ständigen 
Senate über. Der erste Senat aus dem Präsidenten als Vorsitzen

dem (bei dessen Verhinderung dem Vizepräsiden~en als 
seinem Stellvertreter) und folgenden weiteren Mitglie
dern: 

1. Vorsitzender Richter am OLG Dr. Bührke 
2. Vizepräsident des OLG Neusinger 
3. Pastor Rönndahl 
4. Superintendent Steinmetz 

Der zweite Senat aus dem Vizepräsidenten als Vorsit
zendem (bei dessen Verhinderung dem Präsidenten als 
seinem Stellvertreter) und folgenden weiteren Mitglie
dern: 

1. Präsident Dr. Harder 

Dr. K a t z e n s t e i n · 

· Präsident 
'"':i l~ "" - . 
H.a.n n o v e r, _ den 13, Januar 1987 

Dr. Stakemann 

. , -- Vizepräsident 

Wo I f s b u r g , den 16. Januar 1987 

Propst Herd i ecke r hoff 

2. Präsident Groschupf 
3. Propst Herdieckerhoff I 
4. Oberkirchenrat Kreisdekan Merz /J 

Nr. 3
1 

Vertretun, gsregelun~des e
1

n'a.,; ts für Amtszu. cht. _ 
Der dritte Senat aus dem Vorsitzenden Dr. Bührke 

(bei dessen Verhinderung des Präsidenten Prof. Dr. Kat- qemäß § 13 Abs. 2 der R · ~vefordnung zur Ausfüh-
zenstein als ,geinem Stellvertreter) und folgenden weite- rung des Amtszuchtgesetzes1hat der yorsitzende des Senats 
ren Mitgliedern: fiil Amtszucht folgende G,6ndsätz(Yfiir die laufende Amts-

zJ:t bestimmt: 1-/ / 1. Präsident Groschupf ~ , 
2. Präsident Dr. Harder / Grun~sätze über pi'~ ~twir~g der ~tglieder des -~ 
3. Superintendent Steinmeu; .Senats für Amtszuc4t und ihrer Vertreter sowie der Pfan:ey· : 
4. Propst Herdieckerhoff / und Kirchenbeisi~rt: / .,,</ · 

m. Die Vertretung wird wie folgt geregelt: 1. Anstelle des yorsitzenden , // 

(1) Den Vorsitzenden vertritt bei Verhinderung sei-
1
/ Präsident des Oberlandesgirichts Dr. Kuthning, 

Schleswig, ! / , 
nes ordentlichen Vertreters ( s. II) das lebensälteste / tritt ein: / 1 ~ , 

rechtskundige Mitglied des Senats. / · der stellvertretende Vorsitzende des Se ts, / 
(2) Die Vertretung der übrigen Mitglieder erfolgt sotf Vorsifnder Richter am/r,andgericht' euer, Hannoveri 

daß in einem Vertretungsfalle im ersten Senat dasjenig t · · -~ .' 
Mitglied des zweiten Senats, getrennt nach rechtskund - II. Anst e der re~htskun gen BelSl . er / 
gen und geistlichen Mitgliedern, als Vertreter berufen1· t, Vorsitzender Richter Landg~ c~t Heuer, Hanno;"er, 
dem die Bezifferung unter II. dieselbe arabische N - un(.l O?erstaatsanwaltpr. J:Ießltt, Nui:nberg, / 
mer beigelegt ist, wie dem Vertretenen. Bei einem Vi r- triten 11!- nachstehendtr R~ihe~olge em: .. / 
tretungsfall im zweiten Senat ist Satz 1 entspreche d v'~r~. Ri~hter am L'.141gen~t,Dr. Lange, Wolfenbifte1, 
anzuwenden. . faunstenalrat Dr. Rrse1 Buykeburg. rt 

Bei einem Vertretungsfall im dritten Senat vertrefen rry. In ·_den. Verf~en,_ ip dene~ der Beisitzer der je eiligen 
sich die weiteren Mitglieder, getrennt nach rechtskunkli- / Glie?1mch~ emtri~ (§§ 'i)7 .Abs .. 2, ;3o, 132 AZG), 
gen und geistlichen Mitgliedern, gegenseitig; ist auf di~se scheidet.bei Verfaijren ~~s den Gliedkirch~n over? 
Weise eine Vertretung nicht möglich, so tritt als Vertreter ; Nordelbien, Brautjschv:;ei~,. Schaumburg-~ppJ un~ bei 
dasjenige Mitglied des zweiten Senats ein, dem dieselße..,/ · Verfahre~ g~gen jAngehonge der Verermgtefn Kirche 
arabische Nummer beigelegt ist, wie dem Mitglied des Dekan Diegntz aus(,/ r' 
dritten Senats. rv. Stellvertreter des , Superintendenten Diekm s~ 

IV. In Sachen, in denen nach § 5 Abs. 2 des Errichtungsge- nachstehender Reihenfolge: . \ 
DekanDiegn'tz. / / '1 setzes der Senat in der Besetzung von drei Mitgliedern 

zu entscheiden hat, treten neben dem Vorsitzenden Superintendent Barteis / , 
abwechselnd in nachstehender Reihenfolge ein: PDrokpst WL·! . 1 / f 

e an o em /f 
Nr. 1 und Nr. 3, S c h I es w i g, den 24. Juni 1986 .,/ 
Nr. 2 und Nr. 4. 

V. Bei dei: Auslegung der Geschäftsverteilung entscheidet 
in Zweifelsfällen das Präsidium. 

Der Vorsitzende 

Dr.Kuthning 
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